
Der Bebauungsplan weist eine Fläche mit Zweckbindung Feuerwehr aus. Ferner besteht  

Nachverdichtungspotenzial. Der Bebauungsplan ist zu ändern, da die zweckgebundene  

Fläche dort nicht mehr notwendig ist und das Nachverdichtungspotenzial genutzt werden  

soll.     

 


